
112 Gesetzblatt Teil II Nr. 16 - Ausgabetag: 11. Februar 1971

der Grundlage von Entscheidungen der gemäß § 5 zu
ständigen Leiter der Staats- und Wirtschaftsorgane 
Erzeugnisse (einschließlich Baugruppen und Einzelteile) 
in der Volkswirtschaft nicht mehr hergestellt und 
dafür keine Erzeugnisse mit demselben oder einem 
höheren Gebrauchswert bei gleichem Verwendungs
zweck produziert werden. Eine Einstellung der Pro
duktion von Erzeugnissen ist auch dann gegeben, wenn 
unter diesen Voraussetzungen einzelne Erzeugnisse 
oder die Gesamtheit der Erzeugnisse in einem Betrieb 
oder mehreren Betrieben nicht mehr hergestellt wer
den und eine Übertragung der Produktion dieser Er
zeugnisse auf andere Betriebe gemäß § 14 nicht erfolgt. 
Bei Konsumgütern gilt außerdem als Einstellung der 
Produktion von Erzeugnissen, wenn anstelle bisher her- 
gestellter Erzeugnisse ausschließlich solche Erzeugnisse 
mit einem höheren Preis hergestellt oder wenn die 
Anteile von Erzeugnissen der niedrigen Preisklassen 
nicht entsprechend den planmäßigen Forderungen des 
Handels produziert und angeboten werden sollen.

(2) Eine Einstellung der Produktion von Erzeugnissen 
im Sinne dieser Verordnung liegt nicht vor, wenn die 
Produktion von Erzeugnissen aus fertigungstechnischen 
Gründen bei planmäßiger Befriedigung des volkswirt
schaftlich begründeten Bedarfs

— vorübergehend nicht oder

— nach den getroffenen vertraglichen Vereinbarungen 
nur zeitweilig durch einen anderen Betrieb

durchgeführt wird.

§3

(1) Die Einstellung der Produktion von Erzeugnissen 
durch Betriebe ist nur mit der Vorbereitung und 
Durchführung des Perspektivplanes und der Jahres- 
volkswirtschaftspläne auf der Grundlage von Entschei
dungen der zuständigen Leiter der Staats- und Wirt
schaftsorgane zulässig. Diese Entscheidungen sind ins
besondere mit der Zielstellung zu treffen, durch die 
Einstellung der Produktion von Erzeugnissen

— die Arbeitsproduktivität zu steigern, die Selbst
kosten zu senken und das wissenschaftlich-tech
nische Niveau der Volkswirtschaft maßgeblich zu 
beeinflussen,

— das Tempo und das Niveau der Konzentration, Zen
tralisation, Spezialisierung und Kombination der 
Produktion sowie ihre Rentabilität und Effektivität 
zu erhöhen,

— den wissenschaftlich-technischen Stand anderer Er
zeugnisse sowie von Erzeugnis-, Maschinen- und 
Gerätesystemen und Anlagen zur Erreichung von 
Weltspitzenleistungen weiterzuentwickeln,

— die Kapazität zur Durchführung der im Volkswirt
schafttsplan enthaltenen Objekte der Strukturpolitik 
und zur Gewährleistung der notwendigen Propor
tionen in der Entwicklung der Bereiche und Zweige 
zu erhöhen,

— die bessere Nutzung der Grundfonds und ständige 
ökonomische Materialverwendung zu sichern sowie 
das Tempo der Verringerung der Materialintensität 
in der Volkswirtschaft entscheidend zu beschleuni
gen.

— die Herstellung gegenwärtig oder perspektivisch 
uneffektiver Erzeugnisse und Erzeugnisgruppen auf 
der Grundlage staatlicher Strukturentscheidungen 
zur Durchsetzung der Konzentration, Zentralisation, 
Spezialisierung und Kombination der Produktion zu 
unterbinden oder einzuschränken,

— die Konzentration der Produktion gleichartiger Er
zeugnisse in einem bzw. einigen sozialistischen Län
dern für die Befriedigung der Bedürfnisse der inter
essierten Länder zu fördern, das technische Niveau 
und die Organisation der Produktion weiterzuent
wickeln sowie feste ökonomische Beziehungen im 
Bereich der Wissenschafts- und Produktionskoope
ration zwischen den sozialistischen Ländern her
zustellen.

(2) Entscheidungen über die Einstellung der Pro
duktion von Erzeugnissen müssen von den zuständigen 
Leitern der Staats- und Wirtschaftsorgane im Prozeß 
der Vorbereitung und Ausarbeitung des Perspektivpla
nes und der Jahresvolkswirtschaftspläne so rechtzeitig 
getroffen werden, daß deren Auswirkungen in den be
troffenen Zuliefer- und Abnehmerbereichen plan
mäßig im vollen Umfange abgesichert werden können. 
Entscheidungen über die Einstellung der Produktion 
von Erzeugnissen dürfen nur in volkswirtschaftlich be
gründeten Ausnahmefällen während der Durchführung 
der Jahresvolkswirtschaftspläne getroffen werden. So
fern durch vorgesehene Einstellungen der Produktion 
von Erzeugnissen Plankennziffern übergeordneter Or
gane betroffen werden, ist deren Entscheidung herbei
zuführen.

(3) Soweit die Erfüllung volkswirtschaftlicher Auf
gaben auf der Grundlage von Vereinbarungen über die 
internationale sozialistische Industriekooperation er
folgt, ist die Vorbereitung und Durchführung der Ein
stellung der Produktion von Erzeugnissen in Überein
stimmung mit den in diesen Vereinbarungen getroffe
nen Festlegungen zu verwirklichen. Für die Entschei
dung über die Einstellung der Produktion von Erzeug
nissen sowie die Einholung von Zustimmungen zur Ein
stellung der Produktion von Erzeugnissen gelten in die
sen Fällen die Rechtsvorschriften über die Vorbereitung 
und Durchführung der internationalen sozialistischen 
Industriekooperation.

§4

(1) Die gemäß § 5 zuständigen Staats- und Wirt
schaftsorgane haben der Entscheidung über die Ein
stellung der Produktion von Erzeugnissen die Berech
nung über den im Ergebnis der geplanten Maßnah
men zu erreichenden volkswirtschaftlichen Nutzen zu
grunde zu legen.

(2) Eine Entscheidung über die Einstellung der Pro
duktion von Erzeugnissen in einem Betrieb oder meh
reren Betrieben gemäß § 2 Abs. 1 darf nur getroffen 
werden, wenn gleichzeitig die planmäßige Befriedi
gung des volkswirtschaftlich begründeten Bedarfs an 
den betreffenden Erzeugnissen gesichert ist.

(3) Eine Entscheidung über die Einstellung der Pro
duktion von Erzeugnissen ist nicht zulässig, wenn die 
Einstellung der Produktion von Erzeugnissen

— die Erfüllung zentraler staatlicher Auflagen gefähr
det,


